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Kreisverwaltung Trier-Saarburg        Trier, 24.07.2018 
Geschäftsbereich III   Abteilung: GB III 
___________________________________________________________________ 

     

BESCHLUSSVORLAGE 
(Nr. 0231/2018) 

 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 13.08.2018 öffentlich 

 

Kooperations- und Finanzierungsvertrag Linienbündel Saargau 

 
 
  
  
  
  
  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
B E S C H L U S S V O R S C H L A G :  
 
Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag, vorbehaltlich der Zustimmung des ÖPNV-
Ausschusses  dem Kooperations- und Finanzierungsvertrag für das Linienbündel 
Saargau zuzustimmen. 
 
 
  
 
 
S a c h d a r s t e l l u n g :  
 
Die Verbandsversammlung des ZV VRT und der Kreistag haben  die Kooperations- 
und Finanzierungsverträge für die Linienbündel Römische Weinstraße, Trierer Land, 
Südeifel und  Mosel im vergangen Jahr beschlossen. 
 
Gegenstand der Kooperations- und Finanzierungsverträge sind das 
Vergabeverfahren,  die Zusammenarbeit/Zuständigkeit bei der Erstellung der 
Vorabbekanntmachung und im Vergabeverfahren, Finanzierung des 
Vergabeverfahrens und der Erbringung der Verkehrsleistungen, Zusammenarbeit 
während der Vertragslaufzeit, Berichtspflicht und Abrechnungsverfahren. 
 
Als weiterer Kooperations- und Dienstleistungsvertrag ist im Hinblick auf den „Start“ 
des Linienbündels Saargau am 31.12.2020 auch hier eine vertragliche Regelung zu 
treffen.  
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Aufgabenträger im Linienbündel Saargau sind die Landkreise Trier-Saarburg und 
Merzig-Wadern; die regionale Hauptlinie 231 Saarburg-Kell am See 
(Aufgabenträgerschaft des ZV SPNV-Nord) ist dem Linienbündel Ruwertal-Hochwald 
zugeordnet. Das bedeutet, dass die Finanzierung durch die beiden tangierten 
Landkreise sicherzustellen ist. 
 
Aufgrund der Sondersituation der aus dem Verkehrsverbund VRT „ausbrechenden“ 
„Planlinien“ 295 und 298 ist eine Beteiligung des LK Merzig-Wadern nur bezogen auf 
die Verkehre Grenze-Orschholz/Perl vorgesehen.  
 
Dabei gehen wir davon aus, dass keine oder nur sehr geringe Kosten auf den 
Landkreis Merzig-Wadern entfallen werden, da die Verkehrsleistungen Richtung 
Orschholz und Perl , die in der bisherigen Form weitergeführt werden sollen, als 
eigenwirtschaftliche Verkehre durchgeführt wurden. 
 
Hinsichtlich der zu erwartenden Kosten für den gesamten Landkreis Trier-Saarburg, 
also einschließlich des Linienbündels Saargau,  wird auf die Vorlage 0172/2017 
(Sitzung vom 24.04.2017) verwiesen. 
 
 
 
 
 
Anlagen: Kooperations- und Finanzierungsvertrag 
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